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Neue Coronavirus-Impfverordnung veröffentlicht 

Zusammenfassung 

 

Am 8. Februar 2021 wurde die neue Coronavirus-Impfverordnung im Bundesgesetzblatt 

veröffentlicht und ersetzt mit sofortiger Wirkung die Coronavirus-Impfverordnung vom 

18. Dezember 2020. 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die neue Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV) wurde am 8. Februar 2021 im Bun-

desgesetzblatt veröffentlicht (siehe Anlage) und ist am selben Tag in Kraft getreten. Auf-

grund der noch begrenzten Impfstoffverfügbarkeit wird zunächst weiterhin prioritär den 

Personen Zugang zu Schutzimpfungen gegen SARS-CoV-2 gewährt, die ein besonders 

hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe einer Erkrankung haben bzw. die einem 

erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind.  

 

Als weitere prioritär zu impfende Personengruppe haben insbesondere diejenigen Per-

sonen einen Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, die 

beruflich einem sehr hohen Expositionsrisiko ausgesetzt sind, und jene, die in zentralen 

Bereichen der Daseinsvorsorge und für die Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funk-

tionen eine Schlüsselstellung einnehmen. 

 

Geändert gegenüber der ursprünglichen CoronaImpfV wird insbesondere:  

 

− Einführung einer Öffnungsklausel zur Ermöglichung von Einzelfallentscheidun-

gen sowie eine diesbezügliche Finanzierungsregelung (§ 10 Absatz 2 Satz 3).  
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− Anpassungen der einzelnen Krankheitsbilder zu den Prioritätsgruppen (§§ 3 und 

4) aufgrund neuer wissenschaftlicher Daten.  

 

− Regelung zur Schutzimpfung mit dem neu zugelassenen Vektorviren-Impfstoff 

des Herstellers AstraZeneca Life Science. Vor dem Hintergrund der vorliegenden 

STIKO-Empfehlungen werden impfstoffspezifische Priorisierungen vorgesehen, 

da für bestimmte vorliegende Impfstoffe bislang nur eine Schutzimpfung bei Per-

sonen bestimmten Alters empfohlen ist.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Jörg Hagedorn     gez. Dr. Anne Dohle 

Leiter der Abt. Soziale Sicherung   Referatsleiterin 

 

Anlage 


